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Promotionsordnung  

der Fakultät Umwelt und Technik  
der Leuphana Universität Lüneburg 

 
vom 9. Juni 2009 (Leuphana Gazette Nr. 11/09, S. 20) unter Berücksich-
tigung der 1. Änderung vom 12. April 2010 (Leuphana Gazette Nr. 4/10, S. 
8). 

- NICHTAMTLICHE FASSUNG - 
 

Präambel 
Das Ziel dieser Promotionsordnung besteht darin, qualitativ hochwertige 
Promotionen an der Leuphana Universität Lüneburg zu gewährleisten, um im 
nationalen und internationalen Raum eine hohe wissenschaftliche Reputati-
on zu erreichen. Für die Durchführung der Promotionsverfahren sind die Fa-
kultäten zuständig. Alle Promovierenden schreiben sich in ein teilstrukturier-
tes Promotionsstudium ein, das in der Graduate School der Leuphana Univer-
sität Lüneburg verortet ist. 
 

§ 1  
Doktorgrade und Zweck der Promotion 

(1) Die Fakultäten der Leuphana Universität Lüneburg verleihen den akade-
mischen Grad einer Doktorin oder eines Doktors in den jeweils fachbezo-
genen Ausrichtungen auf Grund eines erfolgreich abgeschlossenen Pro-
motionsverfahrens. Die Verleihung ist gem. § 9 Abs. 1 Satz 1 NHG nur 
zulässig, sofern an der Leuphana Universität Lüneburg in den entspre-
chenden Fächern universitäre Master-, Diplom-, oder Magisterstudien-
gänge oder diesen entsprechende Studiengänge, die mit einem 
Staatsexamen abschließen, angeboten werden.  

(2)  Die Fakultät Umwelt und Technik kann im Wege ordentlicher Promotion 
mit abschließender Disputation je nach fachspezifischer Ausrichtung der 
Dissertation folgende Doktorgrade verleihen, sofern die Voraussetzungen 
gem. Abs. 1 erfüllt sind: Dr. rer. nat., Dr. rer. pol., Dr. phil. und Dr. jur. 
(Umweltrecht). 

(3) Durch die Promotion wird die Befähigung zur selbständigen vertieften 
wissenschaftlichen Arbeit nachgewiesen. 

(4) Promotionskandidatinnen und Promotionskandidaten, die in den Fakul-
täten der Leuphana Universität Lüneburg promovieren, müssen sich in 
das Promotionsstudium der Graduate School der Leuphana Universität 
Lüneburg einschreiben. Das Promotionsstudium kann als verlängertes 
Teilzeitstudium absolviert werden.  

(5) Die Fakultät kann die in Abs. 2 genannten Grade gemäß § 20 dieser 
Promotionsordnung auch ehrenhalber (Dr. h. c.) verleihen. 

 
§ 2 

Studien- und Prüfungsleistungen 
(1) Der Grad einer Doktorin oder eines Doktors wird nach erfolgreichem Pro-

motionsstudium gem. § 5 auf Grund einer Prüfung verliehen, die aus 
zwei Prüfungsleistungen besteht. 

(2) Die Prüfungsleistungen umfassen eine wissenschaftliche Abhandlung 
(Dissertation) und eine Disputation. 

 
§ 3 

Promotionskommissionen und Gutachterausschüsse 
(1) Die Fakultät bildet eine Promotionskommission oder mehrere Promoti-

onskommissionen gemäß den Doktorgraden aus § 1 Abs. 2. Der Promoti-
onskommission gehören vier Universitätsprofessorinnen oder Universi-
tätsprofessoren der Leuphana Universität Lüneburg an, wobei mindes-
tens drei der vier Mitglieder aus der Fachdisziplin des zu vergebenden 
Doktorgrades stammen müssen. Die Mitglieder der Promotionskommissi-
on werden durch den Fakultätsrat für eine Amtszeit von drei Jahren ge-
wählt. Darüber hinaus werden vier Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
mit gleichen Qualifikationsvoraussetzungen gewählt; dabei ist jeweils 
eine Reihenfolge zu bestimmen. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, kann 
für den Rest der Amtszeit eine neue Stellvertreterin oder ein neuer Stell-
vertreter gewählt werden. In die Promotionskommissionen sind als Mit-
glieder und Stellvertreterinnen und Stellvertreter auch Universitätspro-

fessorinnen und –professoren aus anderen Fakultäten der Leuphana U-
niversität Lüneburg wählbar. Die Promotionskommission ist beschluss-
fähig, wenn mindestens drei ihrer Mitglieder anwesend sind. Beratendes 
Mitglied der Promotionskommission ist die Leitung der Graduate School. 
Die Promotionskommission bestimmt aus ihrer Mitte die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden sowie eine stellvertretende Vorsitzende oder einen 
stellvertretenden Vorsitzenden. Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme der 
oder des Vorsitzenden den Ausschlag, Die Promotionskommission tagt 
nicht öffentlich. Die Beteiligten sind zur Verschwiegenheit verpflichtet; 
diese Pflicht schließt auch die Geheimhaltung der Beratungsunterlagen 
ein. 

(2) Die Promotionskommission bestimmt für jedes einzelne Promotionsver-
fahren in Zusammenhang mit dem Antrag einer Doktorandin oder eines 
Doktoranden auf Zulassung zur Promotion einen Gutachterausschuss. 
Dem Gutachterausschuss muss zum Zeitpunkt der Bestimmung mind. 
eine Betreuerin oder ein Betreuer als Gutachterin oder Gutachter angehö-
ren. Spätestens zum Zeitpunkt der Eröffnung des Promotionsverfahrens 
gem. § 9 müssen insgesamt drei Gutachterinnen oder Gutachter von der 
Promotionskommission benannt sein. Die Gutachterinnen oder Gutachter 
müssen auf dem erweiterten Themengebiet der Dissertation wissen-
schaftlich tätig und ausgewiesen sein. Mindestens eine der Gutachterin-
nen bzw. mindestens einer der Gutachter muss Mitglied der Leuphana 
Universität Lüneburg sein. 

(3) Mitglieder im Gutachterausschuss müssen Professorinnen oder Professo-
ren, Juniorprofessorinnen oder Juniorprofessoren oder Habilitierte sein. 
Weitere Voraussetzung für die Mitgliedschaft im Gutachterausschuss ist 
der Nachweis einer wissenschaftlichen Tätigkeit, die über die im Rah-
men der Promotion erbrachte Leistung hinausgeht sowie in der Regel ei-
ne Lehrtätigkeit in einem universitären Magister-, Diplom- oder Master-
studiengang oder einem entsprechenden Studiengang mit dem Ab-
schluss Staatsexamen. Der Nachweis dieser wissenschaftlichen Tätig-
keit, ist erbracht, wenn die Person 
(a) entweder Universitätsprofessorin oder Universitätsprofessor  oder 

Juniorprofessorin oder Juniorprofessor oder habilitiert ist 
(b) oder auf dem weiteren Gebiet des zu betreuenden Dissertationsvor-

habens wissenschaftlich tätig ist und dies über die Dissertation 
hinaus nachweist durch mindestens drei wissenschaftliche Beiträge 
in anerkannten Fachzeitschriften oder entsprechenden Konferenz-
bänden renommierter wissenschaftlicher Fachtagungen oder durch 
die Publikation mindestens einer wissenschaftlichen Monographie in 
einem anerkannten Fachverlag oder durch die Einwerbung von öf-
fentlichen Forschungsdrittmitteln für das betreffende Promotions-
projekt in einem wettbewerblichen Verfahren (Antragsforschung) o-
der durch vergleichbare forschungsbezogene Leistungen, die die 
Promotionskommission im Einzelfall als äquivalent beurteilt. 

Mindestens zwei der drei Gutachterinnen oder Gutachter müssen die o-
ben genannten Voraussetzungen nach Buchstabe a) erfüllen. Im Ruhe-
stand befindliche Professorinnen und Professoren der Leuphana Univer-
sität Lüneburg, welche während ihrer aktiven Dienstzeit die Vorausset-
zungen nach den Sätzen 2 und 3 erfüllt haben, können, solange sie im 
Themengebiet der Dissertation wissenschaftlich tätig und ausgewiesen 
sind, als Mitglieder im Gutachterausschuss benannt werden. Die Über-
prüfung der in diesem Absatz formulierten Voraussetzungen für die Mit-
gliedschaft im Gutachterausschuss erfolgt durch die zuständige Promo-
tionskommission, die hierüber in geeigneter Weise Transparenz herstellt.  

(4) Eine der Gutachterinnen oder einer der Gutachter soll in der Regel von 
einer auswärtigen Universität mit Promotionsrecht oder von einer aner-
kannten außeruniversitären Forschungseinrichtung der Max-Planck-
Gesellschaft (MPG), der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG), der Helmholtz-
Gemeinschaft deutscher Forschungszentren (HGF) oder der Leibniz Ge-
meinschaft kommen. Auswärtige Gutachterinnen oder auswärtige Gut-
achter müssen ebenfalls die oben genannten Anforderungen gem. Abs. 3 
erfüllen.  

(5)  Je Doktorgrad kann ein Promotionsbeirat mit acht Mitgliedern gebildet 
werden; die professoralen Mitglieder bzw. Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter ergeben sich aus Abs. 1. Die übrigen Mitglieder werden durch 
die Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
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jeweiligen Fakultätsrat benannt. Der Promotionsbeirat befasst sich mit 
allen grundsätzlichen Angelegenheiten der Promotion und der Promoti-
onsordnung; er gibt Empfehlungen an die zuständigen Gremien, insbe-
sondere an den Fakultätsrat. Die in dieser Promotionsordnung geregelten 
Zuständigkeiten werden dadurch nicht berührt. 

 
§ 4 

Zulassung zur Promotion 
(1)  Zur Promotion kann als Doktorandin oder Doktorand zugelassen werden, 

wer  
a)  einen fachlich einschlägigen Diplom-, oder Magisterstudiengang 

oder einen diesen entsprechenden Studiengang, der zu einem 
Staatsexamen führt, oder einen fachlich einschlägigen Masterstu-
diengang (ein weiterbildender Masterabschluss wird nur anerkannt, 
wenn unter Einbeziehung des vorangehenden Studiums 300 ECTS-
Punkte nachgewiesen werden) abgeschlossen hat und  

b)  die besondere Eignung gem. Abs. 2 nachweist. 
Die Beurteilung der fachlichen Einschlägigkeit des Studienabschlusses 
gem. Satz 1 Buchstabe a) obliegt der Promotionskommission, welche den 
Nachweis weiterer fachlicher Qualifikationen der Bewerberin/des Bewer-
bers entweder anerkennen oder durch Nebenbestimmungen, z. B. Aufla-
gen, gem. Abs. 8 festsetzen kann. Bei Bewerberinnen und Bewerbern von 
ausländischen Universitäten, die keine Credit Points vergeben, wird die 
Gleichwertigkeit des Abschlusses gem. Buchstabe a) nach Maßgabe der 
Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswe-
sen beim Ständigen Sekretariat der Kultusministerkonferenz 
(www.anabin.de) festgestellt, sofern der Abschluss dort verzeichnet ist. 

(2)  Die besondere Eignung setzt voraus 
a)  einen Studienabschluss i. S. von Abs. 1a, der den Graden A oder B 

der ECTS-Notenskala entspricht. Wird der ECTS-Grade auf dem 
Zeugnis nicht ausgewiesen, ist ein Abschluss mit gehobenem Prädi-
kat erforderlich. Bei Bewerberinnen und Bewerbern mit juristischem 
Staatsexamen kann die Promotionskommission Ausnahmen zulas-
sen 

und 
b)  besondere Kenntnisse der englischen Sprache gem. Abs. 3  

und  
c)  den Nachweis von Studienleistungen im Bereich Wissenschaftsme-

thoden, Forschungsmethoden oder Wissenschaftspraxis & Wissen-
schaftsethik aus dem vorangegangenen Studium im Umfang von 
mindestens 15 CP.  

(3)  Die besonderen Englischkenntnisse werden nachgewiesen durch 
a)  einen internetbasierten TOEFL-Test mit mindestens 80 Punkten oder 
b)  einen papierbasierten TOEFL-Test mit mindestens 550 Punkten oder 
c)  einen TOEIC-Test mit mindestens 750 Punkten oder 
d)  einen IELTS 6.0-Test oder 
e)  ein Cambridge Advanced Certificate of English (CAE) mit Stufe B 

oder 
f)  ein Semester Vollzeitstudium mit Prüfungserfolg an einer Hochschu-

le mit ausschließlich Englisch als Unterrichtssprache. 
Bewerberinnen und Bewerber mit der Muttersprache Englisch sowie Ab-
solventinnen und Absolventen der Masterstudiengänge der Graduate 
School der Leuphana Universität Lüneburg sind von dem Nachweis be-
freit. Die Nachweise nach den Buchstaben a) bis f) sollen nicht älter als 
drei Jahre sein.  

(4) Die Zulassungsvoraussetzungen nach Abs. 1 und 2 sind grundsätzlich 
zum Zeitpunkt der Antragstellung nachzuweisen. Die Nachweise zur be-
sonderen Eignung nach Abs. 2 Buchstabe c) können bis spätestens zum 
Abschluss des 3. Semesters nachgeholt werden. Hierfür können Lehrver-
anstaltungen der Graduate School genutzt werden. Bei der Nutzung der 
Komplementärmodule der Masterprogramme der Graduate School muss 
ein Antrag auf Einschreibung als Gasthörer oder Gasthörerin in den ent-
sprechenden Veranstaltungen erfolgen. Die Zulassung zur Promotion er-
folgt in diesen Fällen vorläufig und unter Vorbehalt. 

(5)  Der Antrag auf Zulassung zur Promotion ist schriftlich an die Leuphana 
Universität Lüneburg zu richten. Ihm sind beizufügen 

1.  geeignete Nachweise über das Vorliegen der Zulassungsvorausset-
zungen gem. Abs. 1 und 2  

2.  eine 3-5seitige Beschreibung des Dissertationsprojekts inkl. vorläu-
figem Titel der Dissertation 

3.  eine Stellungnahme der in Aussicht genommenen Betreuerin oder 
des in Aussicht genommenen Betreuers zur wissenschaftlichen Qua-
lifikation und zum Dissertationsprojekt der Kandidatin oder des 
Kandidaten sowie ggf. zur fachlichen Einschlägigkeit gem. § 4 Abs. 
1 Satz 1 Buchstabe a) und 

4.  eine schriftliche Erklärung gem. § 7 Abs. 4 der „Richtlinie zur Siche-
rung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Verfahren zum Um-
gang mit wissenschaftlichen Fehlverhalten der Leuphana Universi-
tät Lüneburg“ (verbindliche Verpflichtung zur Einhaltung dieser 
Richtlinie und der Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis).  

5. eine Erklärung folgenden Wortlauts: „Ich versichere, dass ich bei 
meinem Promotionsverfahren die Hilfe gewerblicher Promotionsver-
mittler weder in Anspruch genommen habe noch künftig in Anspruch 
nehmen werde.“ 

Bewerberinnen oder Bewerber, die ein Teilzeit-Promotionsstudium durch-
führen wollen, zeigen dies mit dem Antrag formlos an.  

(6) Mit dem Antrag auf Zulassung als Doktorandin oder Doktorand in der Fa-
kultät wird gleichzeitig die Immatrikulation in das teilstrukturierte Pro-
motionsstudium in der Graduate School beantragt. Anträge zur Immatri-
kulation müssen mit den gemäß Absatz 4 erforderlichen Bewerbungsun-
terlagen für eine Immatrikulation in das Sommer- oder Wintersemester 
bei der Leuphana Universität Lüneburg gestellt werden. Ein Anspruch 
auf Zulassung zu einem bestimmten Semester, zu bestimmten Kollegs 
oder Modulen besteht nicht. Die Leuphana Universität bestimmt die Form 
des Zulassungsantrags. Anträge, die nicht vollständig und  formgerecht 
eingehen, sind vom Zulassungsverfahren ausgeschlossen. Die einge-
reichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 

(7) Über die Zulassung als Doktorandin oder Doktorand entscheidet die Pro-
motionskommission unter den Voraussetzungen des Abs. 1 bis 5. Die  
Zulassung erfolgt, wenn die Mehrheit der  Promotionskommissionsmit-
glieder dem Zulassungsantrag zustimmt. Die Zulassung und gleichzeiti-
ge Annahme  als Doktorandin oder Doktorand ist der Bewerberin oder 
dem Bewerber von der oder dem Vorsitzenden der Promotionskommission 
schriftlich mitzuteilen. Die Promotionskommission sichert mit der Zulas-
sung die spätere Begutachtung der Dissertation zu. Die Ablehnung des 
Antrages auf Zulassung wird schriftlich mitgeteilt. 

(8) Die Zulassung ist in der Regel auf 3 Jahre befristet. Bei einem Antrag 
auf Teilzeit-Promotion wird die Zulassung auf sechs Jahre befristet. Die 
Zulassung kann in begründeten Einzelfällen mit einer Nebenbestimmung 
(Auflage, Befristung, Bedingung, Widerrufsvorbehalt) versehen werden. 
Die Promotionskommission kann die Zulassung auf Antrag jeweils um 
ein Jahr verlängern. Eine Wiederholung der Verlängerung ist möglich. 

(9) Die Promotionskommissionen können die administrativen Tätigkeiten 
gem. Absatz 1 bis 6 im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren 
an den Immatrikulationsservice übertragen. 

 
§ 5 

Teilstrukturiertes Promotionsstudium  
(1) Promotionskandidatinnen und Promotionskandidaten werden gem. § 9 

Abs. 2 Satz 3 NHG mit der Annahme als Doktorandin oder Doktorand für 
ein teilstrukturiertes Promotionsstudium zugelassen und immatrikuliert. 
In den Fällen des § 4 Abs. 4 erfolgt die Zulassung zum Promotionsstudi-
um unter Widerrufsvorbehalt. 

 (2)  Doktorandinnen und Doktoranden haben in der Regel innerhalb von 
sechs Semestern, bei Antrag auf Zulassung zu einer Teilzeit-Promotion in 
der Regel innerhalb von zwölf Semestern nach der Zulassung zur Promo-
tion ein teilstrukturiertes Promotionsstudium zu absolvieren. Durch die 
Teilnahme an Seminaren und Kolloquien im Rahmen des Promotionsstu-
diums soll eine über das Diplom-, Magister-, oder Masterstudium oder 
das Staatsexamen hinausgehende vertiefte Auseinandersetzung mit den 
für die Dissertation relevanten Erkenntnissen und Methoden und mit 
dem aktuellen Stand der einschlägigen Forschung gewährleistet werden. 
Der Aufbau des Promotionsstudiums ergibt sich aus Anlage 1.  
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(3) Insgesamt müssen Doktorandinnen und Doktoranden im modularisierten 
Promotionsstudium 120 Credit Points wie folgt erwerben: 
30 CP in Form von promotionsbegleitenden Wahlpflichtveranstaltungen  
80 CP durch die Dissertation  
10 CP durch die Disputation.  

(4)  Das Lehrangebot im Promotionsstudium wird von den Fakultäten verab-
schiedet und von der Leuphana Graduate School koordiniert. 

(5) Über die Anerkennung außerhalb des Promotionsstudiums erbrachter 
Leistungen entscheidet die Promotionskommission. An anderen Universi-
täten erbrachte Leistungen sollen vor allem im Sinne der Förderung der 
Mobilität und der Internationalität anrechenbar sein, soweit die Leistun-
gen mit denen des Promotionsstudiums der Leuphana Graduate School 
mindestens vergleichbar sind. 

 
§ 6 

Promotionskollegs 
(1)  Zur gemeinschaftlichen Betreuung und Förderung der Doktorandinnen 

und Doktoranden werden in der Graduate School Promotionskollegs mit 
mindestens drei Betreuerinnen und Betreuern gebildet. Die Kollegs sind 
fachlich ausgerichtet. Ihnen gehören alle Promovierenden einer Fach-
richtung und ihre Betreuerinnen und Betreuer am. Doppelmitgliedschaf-
ten von Betreuerinnen oder Betreuern in Promotionskollegs sind möglich. 
Promotionskollegs können fakultätsübergreifend eingerichtet werden.  

(2)  Promotionskollegs werden auf Antrag durch die beteiligten Dekanate und 
Fakultätsräte in Abstimmung mit der Leitung der Graduate School und 
den Vorsitzenden der Promotionskommissionen eingerichtet. Jedes Pro-
motionskolleg wählt aus dem Kreis der Professorinnen und Professoren 
eine Sprecherin oder einen Sprecher, die oder der die Interessen des 
Promotionskollegs vertritt. Nach jeweils drei Jahren haben die Promoti-
onskollegs den jeweiligen Fakultätsräten über ihre Arbeit zu berichten. 

(3) Die Promotionskommission ordnet die Doktorandinnen und Doktoranden 
mit der Zulassung zur Promotion in Abstimmung mit der Betreuerin oder 
dem Betreuer einem Promotionskolleg zu.  

(4) Im dritten Semester, bei einem Teilzeit-Promotionsstudium im sechsten 
Semester berichtet die Doktorandin oder der Doktorand im Promotions-
kolleg im Rahmen einer Präsentation über ihr oder sein geplantes Dis-
sertationsvorhaben. Hierzu ist vier Wochen vorher ein aktueller Bericht 
einzureichen. Befindet die Mehrheit der Betreuerinnen oder Betreuer des 
Promotionskollegs die Fortführung des Dissertationsvorhabens für nicht 
sinnvoll, bekommt die Doktorandin oder der Doktorand die Möglichkeit 
einer zweiten Präsentation nach Ablauf des 3. Semesters, bei einem Teil-
zeit-Promotionsstudium spätestens nach dem 6. Semester. Lässt sich in 
dieser Präsentation noch immer kein Grund für eine sinnvolle Fortfüh-
rung des Vorhabens erkennen, wird der Doktorandin bzw. dem Doktorand 
vom Promotionskolleg im Einvernehmen mit der Erstbetreuerin bzw. dem 
Erstbetreuer empfohlen, das Vorhaben und das Promotionsstudium zu 
beenden und vom Promotionsverfahren nach § 10 zurückzutreten. Folgt 
die Doktorandin bzw. der Doktorand der Empfehlung nicht, wird der Zu-
lassungsbescheid durch die Promotionskommission aufgehoben und das 
Promotionsverfahren für beendet erklärt. Die Promotionsstudierenden 
werden zum Ende des Semesters exmatrikuliert. 

 
§ 7 

Parallele Zulassung zum Master- und Promotionsstudium (Fast Track) 
(1)  In den Masterprogrammen der Graduate School können ohne Annahme 

als Doktorandin oder Doktorand jährlich bis zu 30 Studierende zum teil-
strukturierten Promotionsstudium zugelassen werden, welches, sofern 
die Voraussetzungen des Abs. 2 vorliegen, parallel zum Masterstudium 
zu absolvieren ist.  

(2)  Die parallele Zulassung zum Master- und Promotionsstudium setzt vor-
aus, dass Bewerberinnen und Bewerber  
a) die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen für die Masterstu-

diengänge gem. der Ordnungen über den Zugang bzw. die Zulas-
sung der Leuphana Universität Lüneburg zu den fakultätsübergrei-
fenden konsekutiven Masterstudiengängen sowie zu den Masterstu-
diengängen, mit denen die Voraussetzungen für ein Lehramt vermit-
telt werden in der jeweils geltenden Fassung erfüllen und darüber 

hinaus  
b)  eine besondere Eignung für das parallele Master- und Promotions-

studium nachweisen durch einen sehr guten Bachelorabschluss 
(ECTS-Grade A bzw. Notendurchschnitt mindestens 1,5 oder besser), 
ein überzeugendes schriftliches Proposal zum wissenschaftlichen 
Vorhaben sowie ein persönliches Auswahlgespräch.   

(3)  Zur Vorbereitung der Eignungsprüfung nach Abs. 2 b) setzt die Leitung 
der Graduate School eine Kommission ein. Ihr gehören die Vorsitzenden 
der Promotionskommissionen der Fakultäten sowie die Leitung der Gra-
duate School mit beratender Stimme an. Die Entscheidungsfindung der 
Kommission ist in geeigneter Weise zu dokumentieren. 

(4)  Masterstudierende, die für den Fast Track zugelassen sind, werden durch 
die Promotionskommission in Abstimmung mit der Betreuerin/dem Be-
treuer einem Promotionskolleg zugeordnet. Sie können wie Doktorandin-
nen und Doktoranden an Angeboten des modularisierten Promotionsstu-
diums teilnehmen. Die Zulassung zur Promotion gem. § 4 setzt den er-
folgreichen Abschluss des Masterstudiengangs und den Nachweis der 
besonderen Eignung gem. § 4 Abs. 2 voraus.  

 
§ 8 

Anfertigung der Dissertation 
(1) Das Thema der Dissertation ist aus den jeweiligen Fachgebieten der 

Leuphana Universität Lüneburg zu wählen und muss einen Bezug zu den 
in der Fakultät vertretenen Fächern haben. Die Fachgebiete, aus denen 
das Thema gewählt wird, müssen an der Leuphana Universität Lüneburg 
durch eine Professorin oder einen Professor, eine Juniorprofessorin oder 
einen Juniorprofessor oder ein habilitiertes Mitglied, der oder die die Vor-
aussetzungen nach § 3 Abs. 3 erfüllt, vertreten sein und stellen i.d.R. 
Fächer der auslaufenden Studiengänge sowie Major und/oder Minor im 
Rahmen der Masterprogramme der Leuphana Graduate School dar. 

(2)  Die als Dissertation vorgelegte Abhandlung muss eine sachlich ge-
schlossene Leistung sein, die die Befähigung der Verfasserin oder des 
Verfassers zu vertiefter und selbständiger wissenschaftlicher Arbeit er-
weist und einen Beitrag zum Fortschritt der Wissenschaft darstellt. Eine 
solche individuelle wissenschaftliche Leistung muss auch vorliegen, 
wenn die Dissertation aus gemeinschaftlicher Forschungsarbeit mehre-
rer Personen hervorgegangen ist. 

(3) Die Dissertation ist in deutscher oder englischer Sprache abzufassen. 
Von diesem Erfordernis kann die Promotionskommission in Ausnahme-
fällen befreien. 

(4) Die Dissertation kann auch durch Vorlage von qualifizierten Fachartikeln 
erbracht werden (kumulative Dissertation). Die Qualitätsanforderungen 
an die Beiträge entsprechen insgesamt denjenigen, die an eine Disserta-
tion in Form eines Buchs anzulegen sind. Verantwortung für ihre Einhal-
tung obliegt den jeweiligen Gutachterinnen und Gutachtern sowie der 
Promotionskommission. Die Promotionskommission kann festlegen, dass 
der innere Zusammenhang der Teilarbeiten in einer Zusammenfassung 
besonders darzulegen ist. 

 (5) Die Dissertation kann in begründeten Fällen teilweise vorher veröffent-
licht sein. Die Veröffentlichung darf nicht älter als fünf Jahre sein. 

 
§ 9 

Eröffnung des Promotionsverfahrens (Einreichen der Dissertation) 
(1) Der Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens ist bei der Dekanin 

oder dem Dekan der zuständigen Fakultät einzureichen. Diese oder dieser 
leitet ihn an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Promotionskom-
mission weiter.  

(2) Dem Antrag sind beizufügen: 
(a) 5 Exemplare der Dissertation in Maschinenschrift mit dem Titelblatt 

gemäß Muster in Anlage 2, 
(b) die Dissertation inklusive aller Anlage als elektronische Fassung auf 

einem geeigneten Datenträger, 
(c) ein in deutscher Sprache abgefasster Lebenslauf, der auch über den 

wissenschaftlichen Bildungsgang der Bewerberin oder des Bewer-
bers Auskunft gibt, 
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(d) die Prüfungszeugnisse über die abgelegten Staats- und/oder Hoch-
schulprüfungen oder ggf. sonstige Nachweise nach § 4, sowie ein 
Führungszeugnis 

(e) eine Erklärung, ob und mit welchem Erfolg die Bewerberin oder der 
Bewerber sich bereits einer anderen Doktorprüfung unterzogen oder 
zu einer solchen Prüfung gemeldet hat, 

(f) eine Erklärung, dass die Dissertation in der gegenwärtigen oder ei-
ner anderen Fassung noch keiner anderen Hochschule zur Begutach-
tung vorgelegen hat, 

(g)  ein Verzeichnis der wissenschaftlichen Schriften, die die Bewerberin 
oder der Bewerber veröffentlicht hat, 

(h) die Nachweise über die erfolgreiche Teilnahme am Promotionsstudi-
um, 

(3) Dem Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens ist eine Versiche-
rung folgenden Wortlauts hinzuzufügen: "Ich versichere, dass ich die 
eingereichte Dissertation (es folgt ihr Titel) selbständig und ohne uner-
laubte Hilfsmittel verfasst habe. Anderer als der von mir angegebenen 
Hilfsmittel und Schriften habe ich mich nicht bedient. Alle wörtlich oder 
sinngemäß anderen Schriften entnommenen Stellen habe ich kenntlich 
gemacht.” 

(4) Der Antrag wird abgelehnt, wenn die Dissertation in ihrer Gesamtheit o-
der in Teilen einer anderen wissenschaftlichen Hochschule als Disserta-
tion zur Beurteilung vorgelegen hat. 

 
§ 10 

Rücktritt 
Die Bewerberin oder der Bewerber kann vom Promotionsverfahren zurücktre-
ten, solange noch kein ablehnendes Gutachten zur Dissertation eingegangen 
ist. 

 
§ 11 

Beurteilung der Dissertation 
(1) Die Promotionskommission benennt für die Beurteilung der Dissertation 

drei Gutachterinnen oder Gutachter gem. § 3 Abs. 3 und 4. Bei der Be-
nennung einer oder mehrerer auswärtiger Gutachterinnen oder Gutachter 
gem. § 3 Abs. 4 hat die Betreuerin oder der Betreuer ein Vorschlagsrecht. 
Die Gutachterinnen oder die Gutachter sind Mitglieder des Gutachter-
ausschusses gem. § 3 Abs. 2. Die Betreuerin oder der Betreuer ist einer 
der Gutachterinnen oder Gutachter. 

(2) Die Gutachterinnen oder Gutachter erstatten innerhalb von drei Monaten 
nach ihrer Bestellung schriftliche Gutachten und beantragen entweder 
die Annahme, die Annahme mit Auflagen oder die Ablehnung der 
Dissertation. Im Falle der Annahme schlagen sie zugleich das Prädikat 
vor. Das Prädikat kann lauten: 
ausgezeichnet   (summa cum laude; 0 bis 0,5), 
sehr gut   (magna cum laude; 0,6 bis 1,5), 
gut   (cum laude; 1,6 bis 2,5), 
befriedigend  (rite; 2,6 bis 3,5). 

 
§ 12 

Verfahren zur Annahme oder Ablehnung der Dissertation 
(1) Schlägt eine oder einer der von der Promotionskommission bestellten 

Gutachterinnen oder Gutachter die Ablehnung der Dissertation vor, be-
stellt die Promotionskommission eine zusätzliche auswärtige Gutachterin 
oder einen zusätzlichen auswärtigen Gutachter. Schlagen zwei oder mehr 
Gutachterinnen oder Gutachter die Ablehnung der Dissertation vor, wird 
sie durch die Promotionskommission abgelehnt. Die oder der Vorsitzende 
der Promotionskommission teilt der Doktorandin oder dem Doktoranden 
die Ablehnung der Dissertation schriftlich mit. 

(2) Schlagen drei Gutachterinnen oder Gutachter die Annahme der Disserta-
tion vor, wird sie im Dekanat hochschulöffentlich vier Wochen zur Ein-
sichtnahme ausgelegt, die Auslegung ist anzukündigen. Jedes Mitglied 
der Fakultät, dass die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 3 erfüllt, kann, so-
fern sie oder er in einem universitären Master-, Diplom- oder Magister-
studiengang oder einem entsprechenden Studiengang mit Abschluss 
Staatsexamen an der Leuphana Universität Lüneburg lehrt, die Gutach-
ten einsehen und gegebenenfalls ein Sondergutachten erstellen. 

(3) Liegt ein Sondergutachten vor, kann die Promotionskommission eben-
falls eine zusätzliche Gutachterin oder einen zusätzlichen Gutachter 
bestellen. Die Promotionskommission entscheidet darüber, ob das Son-
dergutachten und das zusätzliche Gutachten berücksichtigt werden.  

(4) Die Dissertation ist angenommen, wenn sie von drei der gemäß § 3 Abs. 
3 und 4 bzw. § 11 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 bestellten Gutachterinnen oder 
Gutachter mit mindestens "befriedigend" bewertet worden ist. Weichen 
die Notenvorschläge für die Dissertation voneinander ab, so entscheidet 
der Gutachterausschuss im Rahmen der Notenvorschläge. Die Entschei-
dung über Annahme oder Ablehnung der Dissertation und über das Prä-
dikat muss spätestens vier Wochen nach Ende der Auslagefrist bzw. Ein-
gang aller Gutachten gefällt werden. Der Doktorandin oder dem Dokto-
randen ist die Annahme, Auflage zur Änderung oder Ablehnung der Dis-
sertation durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Promotions-
kommission schriftlich mitzuteilen. Die Gutachten werden der Doktoran-
din oder dem Doktoranden ausgehändigt. Ist die Dissertation abgelehnt, 
gilt die Prüfung als nicht bestanden. Ist die Dissertation (mit oder ohne 
Auflagen) angenommen, findet die Disputation statt. 

 
§ 13 

Aktenexemplar 
Eine Ausfertigung der Dissertation ist auch bei Ablehnung mit sämtlichen 
Gutachten zu den Akten der jeweiligen Fakultät zu nehmen. 
 

§ 14 
Disputation 

(1) Die oder der Vorsitzende des Gutachterausschusses legt den Termin für 
die Disputation fest. Diese soll in der Regel vier Wochen nach Annahme 
der Dissertation stattfinden. Ist die Doktorandin oder der Doktorand nicht 
in der Lage, zum angesetzten Termin zu erscheinen, so hat sie oder er 
das umgehend unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. 

(2) Die Disputation dauert in der Regel 90 Minuten. Die Doktorandin oder der 
Doktorand eröffnet mit einem Vortrag von ca. 15 Minuten Dauer, in fach-
lich begründbaren Fällen kann die Dauer bis zu 30 Minuten betragen. In 
der Disputation soll die Doktorandin oder der Doktorand ihre oder seine 
Forschungsergebnisse vertreten, gegen kritische Einwände verteidigen 
sowie sich mit gegenteiligen Auffassungen theoretisch fundiert ausei-
nandersetzen. Die Disputation knüpft an das Thema der Dissertation an 
und soll die schriftlichen Gutachten einbeziehen. Darüber hinaus er-
streckt sich die Disputation auch auf angrenzende Gegenstandsbereiche 
der jeweiligen Fachgebiete. 

(3) Die Disputation ist öffentlich. Sie wird von der Vorsitzenden oder dem 
Vorsitzenden des Gutachterausschusses geleitet. Der Gutachteraus-
schuss sowie Personen, von denen gemäß § 12 Abs. 2 ein Gutachten vor-
liegt, haben das Recht, bei der Disputation Fragen zu stellen. Die oder 
der Vorsitzende kann Fragen aus dem Kreis der anwesenden Öffentlich-
keit zulassen.  

(4) Jede Doktorandin oder jeder Doktorand ist einzeln zu prüfen. Die Ergeb-
nisse und die Bewertung der Disputation sind protokollarisch festzuhal-
ten und von allen Mitgliedern des Gutachterausschusses zu unterzeich-
nen. 

(5) Unmittelbar nach Abschluss der Disputation findet eine Sitzung des 
Gutachterausschusses statt, in der darüber entschieden wird, ob und 
mit welchem Ergebnis die Disputation bestanden ist. Die Benotung er-
folgt gemäß § 11 Abs. 2. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Gut-
achterausschusses teilt der Doktorandin oder dem Doktoranden das Er-
gebnis mit. 

(6) Eine als nicht bestanden bewertete Disputation kann innerhalb eines 
Jahres wiederholt werden. Werden die mündlichen Leistungen abermals 
als unzureichend beurteilt, ist die gesamte Prüfung endgültig nicht be-
standen. Das gleiche gilt, wenn die Doktorandin oder der Doktorand auf 
eine Wiederholung verzichtet oder die Frist zur Wiederholung unbegrün-
det verstreichen lässt. 
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§ 15 
Gesamtergebnis und Mitteilung 

(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens stellt der Gutachterausschuss 
das Gesamtergebnis fest. Bei der Bildung der Gesamtnote erhält die Dis-
sertation das Dreifache, die Disputation einfaches Gewicht. Bei der Be-
notung ist nach § 11 Abs. 2 zu verfahren. Bei der Bildung der Note ist 
nur die erste Zahl hinter dem Komma zu berücksichtigen.  

(2) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Gutachterausschusses unter-
richtet die Promotionskommission unverzüglich über die Note der Dispu-
tation und die gebildete Gesamtnote. 

(3) Die Promotionskommission stellt die Promotion und die Gesamtnote ge-
mäß der Entscheidung des Gutachterausschusses fest. Bei Bedenken 
hinsichtlich des Verfahrens oder der Einheitlichkeit des Promo-
tionswesens kann sie den Gutachterausschuss zu einer Überprüfung und 
Ergänzung seines Berichtes auffordern oder zu einer gemeinsamen Bera-
tung mit dem Gutachterausschuss zusammentreten. Im Übrigen ist sie 
an die Entscheidung des Gutachterausschusses gebunden. 

(4) Die Promotionskommission unterrichtet die Bewerberin oder den Bewer-
ber schriftlich über die Noten der Dissertation, der Disputation sowie ü-
ber die Gesamtnote. 

 
§ 16 

Veröffentlichung der Dissertation 
(1)  Ist das Promotionsverfahren erfolgreich beendet, muss die Dissertation 

in angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden. 

(2) Die Druckvorlage ist der Betreuerin oder dem Betreuer vor der Druckle-
gung zur Revision vorzulegen. Wenn alle Änderungen bzw. Auflagen 
(formal und inhaltlich) erfüllt sind, wird die Druckgenehmigung erteilt 
(Imprimatur). 

(3)  Dem Bibliotheks- und Informationssystem der Leuphana Universität Lü-
neburg sind als Pflichtexemplare unentgeltlich zur Verfügung zu stellen:  
a) 80 Exemplare in Buch -oder Photodruck zum Zweck der Verbreitung 

(Din A5, gebunden) oder 
b)  sechs Exemplare, wenn die Veröffentlichung in einer Zeitschrift er-

folgt oder 
c)  sechs Exemplare, wenn ein gewerblicher Verleger die Verbreitung 

über den Buchhandel übernimmt, eine Mindestauflage von 150 Ex-
emplaren nachgewiesen wird und auf der Rückseite des Titelblatts 
die Veröffentlichung als Dissertation unter Angabe des Hochschul-
schriftenvermerk: Zgl.: Lüneburg, Universität, Dissertation, 200X 
ausgewiesen ist oder 

d)  sechs Exemplare, wenn die Verbreitung der Dissertation von einem 
gewerblichen Verlag als „publication-on-demand“ übernommen 
wird, ein Dissertationsvermerk enthalten ist, eine ISBN-Angabe er-
folgt  sowie eine Garantie über die Lieferbarkeit von nachbestellten 
Büchern mindestens innerhalb von vier Jahren gewährleistet ist oder 

e)  vier vollständige Originalfassungen, die auf alterungsbeständigem, 
holz- und säurefreiem Papier ausgedruckt und dauerhaft haltbar 
gebunden sind, sowie eine elektronische Version im pdf-Format auf 
einem geeigneten Datenträger. Die Doktorandin oder der Doktorand 
erklärt ihr/sein Einverständnis mit der Publikation der Dissertation 
auf elektronischem Wege über das Netz der Bibliotheken. Weiterge-
hende Veröffentlichungs- und Verwertungsrechte der Autorin/des 
Autoren bleiben unberührt. 

(4) Die Pflichtexemplare müssen spätestens ein Jahr nach bestandener Prü-
fung an die Schriftenstelle der Universitätsbibliothek abgeliefert werden. 
Unter besonderen Umständen kann die Vorsitzende oder der Vorsitzende 
der Promotionskommission auf Antrag der Bewerberin oder des Bewer-
bers eine längere Frist festsetzen. Wird die gesetzte Frist schuldhaft ver-
säumt, so erlöschen alle durch die Disputation erworbenen Rechte. 

(5)  Der Nachweis der Veröffentlichung ist erbracht durch die Vorlage der 
Empfangsbestätigung der Universitätsbibliothek über den Erhalt der 
Pflichtexemplare gemäß Absatz 3. 

 
 
 

§ 17 
Vollzug der Promotion 

(1) Die Promotion wird rechtswirksam durch die Aushändigung der Promoti-
onsurkunde. Erst danach hat die Doktorandin oder der Doktorand das 
Recht, den Doktorgrad zu führen. 

(2) Die Promotionsurkunde wird nach dem Muster der Anlage 3 ausgefertigt, 
von der Dekanin oder dem Dekan und der Präsidentin oder dem Präsi-
denten unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen. Die 
Urkunde wird auf den Tag der mündlichen Prüfung datiert, jedoch erst 
ausgehändigt, nachdem die Doktorandin oder der Doktorand ihre oder 
seine Verpflichtungen nach § 16 erfüllt hat. 

 
§ 18 

Täuschung 
Ergibt sich vor oder nach der Aushändigung oder Zustellung der Promotions-
urkunde, dass sich die Doktorandin oder der Doktorand bei ihren oder seinen 
Promotionsleistungen einer Täuschung schuldig gemacht hat, so muss die 
Promotionskommission die Promotionsleistung für ungültig erklären. 

 
§ 19 

Widerspruch 
(1) Ablehnende Entscheidungen, die nach dieser Promotionsordnung getrof-

fen werden, sind schriftlich zu begründen und mit einer Rechtsbehelfs-
belehrung zu versehen. Gegen sie kann schriftlich innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang des Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift Wi-
derspruch nach den §§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung bei der 
Dekanin oder dem Dekan der zuständigen Fakultät eingelegt werden. 

(2) Über den Widerspruch entscheidet der Fakultätsrat. 
(3) Soweit sich der Widerspruch gegen eine Entscheidung des Gutachter-

ausschusses richtet, leitet der Fakultätsrat den Widerspruch der zustän-
digen Promotionskommission zur Überprüfung zu. Ändert die Promoti-
onskommission die Entscheidung gemäß dem Widerspruch, so hilft sie 
dem Widerspruch ab. Andernfalls prüft der Fakultätsrat die Entschei-
dung daraufhin, ob 
a) gegen allgemeine Grundsätze der Lebenserfahrung verstoßen, 
b) von unrichtigen Voraussetzungen oder sachfremden Erwägungen 

ausgegangen, 
c) gegen allgemein anerkannte Grundsätze oder Bewertungsmaßstäbe 

oder gegen Rechtsvorschriften verstoßen wurde. 
(4) Soweit sich der Widerspruch gegen eine Entscheidung einer Gutachterin 

oder eines Gutachters richtet, leitet die Promotionskommission den Wi-
derspruch der Gutachterin oder dem Gutachter zu. Im Übrigen gilt Absatz 
3 entsprechend. 

(5) Über den Widerspruch soll innerhalb von drei Monaten abschließend ent-
schieden werden. Soweit dem Widerspruch nicht abgeholfen wird, ist der 
Bescheid zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen. 

 
§ 20 

Ehrenpromotion 
(1) Die Fakultät kann in Fällen besonderer wissenschaftlicher Leistungen 

und Verdienste den Dr. h. c. gem. § 1 verleihen. Das Verfahren der Eh-
renpromotion wird durch einen schriftlichen und begründeten Antrag ei-
ner Professorin oder eines Professors, der Mitglied der Fakultät ist, eröff-
net.  

(2) Der Fakultätsrat beschließt in geheimer Abstimmung über die Annahme 
oder Ablehnung des Antrages. Der Antrag ist abgelehnt, wenn nicht min-
destens zwei Drittel der Stimmberechtigten, darunter die Mehrheit der 
Mitglieder der Professorengruppe im Fakultätsrat, ihn annehmen. 

(3) Der Fakultätsrat kann mit der Mehrheit der Mitglieder der Professorin-
nen- und Professorengruppe beschließen, dass vor einer Entscheidung 
über die Annahme des Antrags durch die Dekanin oder der Dekan zwei 
externe Gutachten eingeholt werden, die die Leistung und Verdienste der 
oder des Vorgeschlagenen würdigen. In diesem Falle entscheidet der Fa-
kultätsrat auf der Grundlage der Gutachten über die Annahme oder Ab-
lehnung des Antrags. Abs. 2 gilt entsprechend.  
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(4) Die Ehrenpromotion wird durch Überreichung einer Urkunde vollzogen, in 
der die wissenschaftlichen Verdienste der oder des ehrenhalber Promo-
vierten gewürdigt werden. 

 
§ 21 

Inkrafttreten und Übergangsvorschriften 
(1) Doktorandinnen und Doktoranden, deren Antrag auf Zulassung zur Pro-

motion nach den bisher gültigen Promotionsordnungen der Fakultät ge-
nehmigt wurde und die nicht zur neuen Promotionsordnung wechseln 
wollen, können ihre Promotion nach den Bedingungen der bisher gültigen 
Promotionsordnung beenden (Bestandsschutz). Die erstmalige Aufnahme 
in ein teilstrukturiertes Promotionsstudium gem. § 5 dieser Ordnung er-
folgt zum WS 09/10. Alle bis dahin nach dieser Ordnung zur Promotion 
zugelassenen Doktorandinnen und Doktoranden müssen sich in dieses 
Promotionsstudium immatrikulieren. 

(2)  Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im amtlichen 
Mitteilungsblatt der Leuphana Universität Lüneburg in Kraft. Gleichzeitig 
treten unbeschadet der Regelung in Abs. 1 Satz 1 die bisher geltenden 
Promotionsordnungen der Fakultät Umwelt und Technik außer Kraft:  
-  Promotionsordnung der Fakultät Umwelt und Technik für die Verlei-

hung des naturwissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen, wirt-
schaftswissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Doktor-
grades vom 22. September 1998 (Universität Lüneburg INTERN, Nr. 
8/98), zuletzt geändert mit Veröffentlichung vom 30. September 2008 
(Leuphana Gazette Nr. 14/08, S. 3) 

-  Promotionsordnung des Fachbereichs Umweltwissenschaften für die 
Verleihung des juristischen Doktorgrades vom 5. Dezember 1997 (Nds. 
MBl. Nr. 2/1998, S. 90) zuletzt geändert mit Veröffentlichung vom 31. 
Juli 2003 (Universität Lüneburg INTERN Nr. 09/03, S. 6). 
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Anlage 1  

zu § 5 Promotionsstudium  
 
Modulübersicht der promotionsbegleitenden Pflichtveranstaltungen – Rahmenplan 
 

6. Sem.  Dissertation (80 CP) 
Disputation (10 CP) 

5. Sem. Kolloquium (Vortrag) im Rahmen des Kollegs 
(5 CP) 

Eigenständige wissenschaftliche Arbeit 
 

4. Sem.  
 

Eigenständige wissenschaftliche Arbeit 
 

3. Sem. Kolloquium (Vortrag) im Rahmen des Kollegs gem. § 6 Abs. 4  
(5 CP) 

Eigenständige wissenschaftliche Arbeit 
 

Fachbezogenes  Modul  
(5 CP) 

Wissenschaftstheorie  
 (5 CP) 

Eigenständige wissenschaftliche 
Arbeit 

1. Studienjahr  

Pr
om

ot
io

ns
ko

lle
g 

 g
em

. §
 6

  

Wissenschaftspraxis/-Wissenschaftsethik  
 (5 CP) 

Forschungsmethoden  
 (5 CP) 

Eigenständige wissenschaftliche 
Arbeit 

 
 
Das Promotionsstudium setzt sich aus folgenden Modulbereichen mit ihren 
jeweiligen promotionsbegleitenden Pflichtveranstaltungen zusammen, die im 
ersten Studienjahr zu belegen sind:  
 
Die Module Wissenschaftstheorie sowie Wissenschaftspraxis & Wissen-
schaftsethik sind übergreifend angelegt. Sie werden als Lehrveranstaltung in 
Form von Seminaren (ggf. als Kompaktveranstaltung) angeboten. Das Modul 
„Forschungsmethoden“ wird ebenfalls als Lehrveranstaltung (Seminar, ggf. 
als Kompaktveranstaltung) angeboten und ist stärker fachbezogen ausge-
richtet. 
 
Im fachbezogenen Modul, das als Lehrveranstaltung (Seminar, ggf. auch als 
Kompaktveranstaltung) angeboten wird, setzen sich die Doktorandinnen und 
Doktoranden mit inter- oder transdisziplinären Fragestellungen des erweiter-
ten Fachgebiets ihres Promotionsvorhabens auseinander.  
 
Über die Anerkennung außerhalb des Promotionsstudiums erbrachter Leis-
tungen entscheidet die Promotionskommission. An anderen Universitäten er-
brachte Leistungen sollen vor allem im Sinne der Förderung der Mobilität und 
der Internationalität anrechenbar sein, soweit die Leistungen mit denen des 
Promotionsstudiums der Leuphana Graduate School mindestens vergleichbar 
sind. 
 
Das Promotionskolleg dient der gemeinschaftlichen Betreuung und Förderung 
der Doktorandinnen und Doktoranden. Hier findet ein regelmäßiger Austausch 
zwischen den Promovierenden und den Betreuerinnen und Betreuern statt, in 
der Regel in Form von Fachkolloquien. Die regelmäßige Teilnahme ist für die 
Doktorandinnen und Doktoranden verpflichtend. Im Verlaufe des Promotions-
studiums muss jede Doktorandin/jeder Doktorand im Promotionskolleg zwei-
mal, i. d. R. im dritten und fünften Semester sein Promotionsvorhaben prä-
sentieren und zur Diskussion stellen.  
 
Daneben bearbeiten die Promotionskandidatinnen und Promotionskandidaten 
ihre individuellen Promotionsvorhaben. 
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Anlage 2 

Muster des Titelblatts der Dissertation 
 
 

 
 

Vorderseite: 
 
 
 
(Titel der Dissertation) 
 
Der Fakultät Umwelt und Technik der Leuphana Universität Lüneburg zur Erlangung des Grades 
Doktorin der XXX/ 
Doktor der XXX 
- Dr. XXX. - 
vorgelegte Dissertation von 
 
 
 
 
 
geb.                                               in: 
 
 
 
Rückseite: 
 
 
Eingereicht am:    
 
Betreuer(in) und  Gutachter(in) 

  
Gutachter(in) 

  
Gutachter(in)  

Tag der Disputation:  
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Anlage 3 

Promotionsurkunde 
 
 

Die Fakultät Umwelt und Technik der Leuphana Universität Lüneburg 
verleiht mit dieser Urkunde 
 
 
Frau/Herrn 
 
 
geb. am:                                               in   
 
 
den Grad 
Doktorin der XXX/Doktor der XXX 
(Dr. XXX.) 
 
nachdem sie/er*) in ordnungsgemäßem Promotionsverfahren durch  
die Dissertation  
 
 
 
 
 
sowie durch die Disputation ihre/seine wissenschaftliche Befähigung erwiesen hat, die mit dem Gesamturteil 
 
 
 
bewertet wurde. 
 
 
Lüneburg, den  
 
 

Die Präsidentin/Der Präsident  
der Leuphana Universität Lüneburg 

 Die Dekanin/Der Dekan 
der Fakultät Umwelt und Technik 

 
(Siegel) 
 


